
die allgemeine Schulpflicht auf-
gehoben ist. Dies führt allerdings
nicht dazu, dass Umgänge ein-
fach ausgesetzt werden dürfen.
Die Empfehlung des RKI, die
Kinder aktuell nicht von den
Großeltern betreuen zu lassen,
dient dem Schutz der Großeltern,
die ab einem gewissen Alter zu
der Risikogruppe von potenziell
an Corona Erkrankten gehören,
bei denen die Erkrankung einen
schweren Verlauf nehmen oder
sogar tödlich enden kann. Die
»Vorverlegung der Osterferien«
dient dazu, eine schnelle und
massenhafte Ausdehnung der
Infizierten zu verlangsamen.
Weder die eine noch die andere
Begründung kann dazu dienen,
dass Umgang dem anderen El-
ternteil verweigert wird.

Gerichtliche Verfahren
Hält sich einer der Beteiligten
nicht an die Regeln, war es bis-
her aufgrund des in Kind-
schaftssachen geltenden Be-
schleunigungsgrundsatzes mög-
lich, schnell einen Termin bei
dem zuständigen Familiengericht
zu erhalten. Allerdings haben
mittlerweile auch die Familien-
gerichte zahlreiche Verhand-
lungstermine aus nachvollzieh-
baren Gründen wegen der Co-
rona-Epidemie verschoben. Es
gibt aber die Möglichkeit, in so-
genannten Eilverfahren auch oh-
ne mündliche Verhandlung zu
entscheiden. Dies ist vor allem
dann der Fall, wenn ansonsten
eine Kindeswohlgefährdung be-
steht. Ansonsten ist auch noch
einmal zu betonen, dass die Co-
rona Situation zwar auch an der
Justiz nicht spurlos vorbeigeht,

aber unser Rechtssystem be-
stehend aus Gerichten und An-
wälten natürlich weiterhin hand-
lungsfähig ist. Es ist sicherlich
einerseits unser aller Aufgabe,
Ansteckungsrisiken zu vermeiden;
anderseits finden in Kindschafts-
sachen ohnehin keine öffentli-
chen Verhandlungen mit Zu-
schauern statt, so dass gerade im
Familienrecht weiterhin regelmä-
ßig auch in den aktuellen Zeiten
Gerichtstermine stattfinden. Es
lohnt sich also genau hinzu-
schauen, ob bei Streit über den
Umgang wirklich immer das
Kindeswohl in dem Vordergrund
steht oder die Corona-Pandemie
genutzt wird, um »alte Rech-
nungen« mit seinem Ex-Partner
zu begleichen. Klar sollte aller-
dings immer sein, dass auch
nach der Trennung grundsätzlich
das minderjährige Kind beide
Elternteile als wichtige Bezugs-
personen braucht. Gerade in der
aktuellen Situationen sind Kinder
oft schon genug belastet und
teilweise sogar verängstigt; umso
wichtiger ist es, dass beide Eltern
– auch wenn sie getrennt oder
geschieden sind – sich ihrer
Verantwortung gegenüber ihren
Kindern bewusst bleiben.
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